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I. Amtlicher Teil

Kinder und Jugend

Richtlinie
des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport 

des Landes Brandenburg

zur Umsetzung des Bundesinvestitionsprogramms 
„Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2017–2020 

im Land Brandenburg 
(U6-Ausbau-Richtlinie 2017–2020) 

Vom   4. Juli 2017
GZ.: 22.4-74210

1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1 Das Land Brandenburg gewährt nach Maßgabe dieser 
Richtlinie und der Verwaltungsvorschriften zu § 44 der 
Landeshaushaltsordnung (LHO) zur Umsetzung des In-
vestitionsprogramms „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 
2017-2020 des Bundes auf der Grundlage des Gesetzes 
über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Tagesbe-
treuung für Kinder vom 10. Dezember 2008 (BGBl. I 
S. 2403, 2407), zuletzt geändert durch das Gesetz zum 
quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertages-
betreuung vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1893, 1895) 
Zuwendungen zu den Kosten für notwendige Investiti-
onen zur Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen 
in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege für 
Kinder von der Geburt bis zum Schuleintritt. Die Zuwen-
dungen des Landes werden in Form von Zuweisungen 
oder Zuschüssen gewährt. 

1.2 Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewährung der Zu-
wendung besteht nicht. Vielmehr entscheidet die Bewil-
ligungsbehörde aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermes-
sens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel unter 
Berücksichtigung des als Anlage  beigefügten „Orientie-
rungsrahmens Bund“. 

2. Gegenstand der Förderung

2.1 Zuwendungen können gewährt werden für Investitionen 
zur Schaffung zusätzlicher Plätze, die der Kindertages-
betreuung für Kinder von der Geburt bis zum Schulein-
tritt dienen. Zusätzliche Plätze sind solche, die entweder 
neu entstehen oder solche ersetzen, die ohne Erhaltungs-
maßnahmen wegfallen. Investitionen in altersgemischten 
Gruppen bzw. altersgruppenübergreifenden Einrichtun-
gen können entsprechend dem Anteil der förderungsfä-
higen Plätze gefördert werden. 

2.2 Gefördert werden Investitionsvorhaben, die der Schaf-
fung oder Ausstattung zusätzlicher Betreuungsplätze 

dienen und die noch nicht bzw. frühestens ab dem 1. Juli 
2016 begonnen wurden. Als Beginn gilt der Abschluss 
eines der Umsetzung des Vorhabens dienenden rechts-
verbindlichen Leistungs- und Lieferungsvertrages. 

2.3 Die Investitionen sind bis zum 30. Juni 2022 abzuschlie-
ßen. 

2.4 Bei Vorhaben, die in selbstständige Abschnitte eines lau-
fenden Vorhabens aufgeteilt werden können, ist eine För-
derung des selbstständigen Abschnittes auch möglich, 
wenn allein für diesen Abschnitt die Förderkriterien er-
füllt sind. Bei Kindertageseinrichtungen werden vorran-
gig solche Investitionen gefördert, die der Beseitigung 
von befristeten Ausnahmen in der Betriebserlaubnis hin-
sichtlich der Mindestspielflächen der betreuten Kinder 
dienen .

3. Zuwendungsempfänger

3.1. Anträge können unter den nachfolgend genannten Vor-
aussetzungen gestellt werden von

- den Trägern von Einrichtungen und anderen Ange-
boten der Kindertagesbetreuung mit Ausnahme der 
Kindertagespflege (zur Förderung von Investitionen 
in Kindertagespflege siehe Ziffern 5.4.5 und 7.1.7),

- den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe,
- den Gemeinden und Ämtern, soweit sie sich gegen-

über ihrem Landkreis zur Gewährleistung der Kin-
dertagesbetreuung verpflichtet haben,

- den Gemeinden, die einem freien Träger einer Kin-
dertageseinrichtung Grundstück und Gebäude zur 
Verfügung stellen,

- anderen Eigentümern, die einem Träger einer Kin-
dertageseinrichtung Grundstück und Gebäude zur 
Verfügung stellen .

3.2. Antragsberechtigt sind Träger von Einrichtungen und 
Angeboten der Kindertagesbetreuung (Gemeinden, Äm-
ter, kreisfreie Städte sowie freie und gewerbliche Träger), 
soweit sie Eigentümer des Grundstücks sind, sowie bei 
Förderungen von Kindertagespflegeangeboten die örtli-
chen Träger der öffentlichen Jugendhilfe als Zwischen- 
oder Letztempfänger. Träger von Einrichtungen und 
Angeboten, die nicht Eigentümer des Grundstücks sind, 
sind antragsberechtigt, wenn sichergestellt ist, dass die in 
dieser Richtlinie festgelegten Zuwendungsvoraussetzun-
gen und Zuwendungsbestimmungen auch vom Eigentü-
mer des Grundstücks eingehalten werden. Gemeinden, 
die einem freien Träger einer Kindertagesstätte gemäß 
§ 16 Abs. 3 KitaG Grundstück und Gebäude zur Verfü-
gung stellen, sind antragsberechtigt, wenn der Antrag mit 
dem freien Träger abgestimmt ist. Andere Eigentümer, 
die einem Träger einer Kindertagesstätte Grundstück und 
Gebäude zur Verfügung stellen (vermieten, verpachten), 
sind antragsberechtigt, wenn der Antrag mit dem Träger 
der Kindertageseinrichtung und der Gemeinde abge-
stimmt und der Betrieb der Kindertageseinrichtung für 
die Dauer der Zweckbindung gesichert ist.
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4. Zuwendungsvoraussetzungen

4.1. Die geltenden haushaltsrechtlichen Bestimmungen müs-
sen erfüllt sein .

4.2. Investive Maßnahmen können im Rahmen der zuwen-
dungsfähigen Gesamtausgaben nach Nummer 2 dieser 
Richtlinie gefördert werden, wenn sichergestellt ist, dass 
die Investitionen mindestens für die Dauer der Zweck-
bindungsfristen gemäß Nr. 6.1 der Kindertagesbetreuung 
dienen. Einrichtungen der Kindertagesbetreuung müssen 
mindestens auch für die Betreuung von Kindern von der 
Geburt bis zum Schuleintritt im Bedarfsplan des örtli-
chen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe als erforder-
lich im Sinne des § 12 Abs. 3 Satz 2 KitaG enthalten sein. 
Ist der Antragsteller nicht Eigentümer des Grundstücks, 
ist darüber hinaus auch die Zusicherung des Eigentümers 
erforderlich, das Grundstück für die Dauer der Zweck-
bindungsfrist für den Betrieb der Einrichtung zur Verfü-
gung zu stellen . 

4.3. Vorhaben, die der baurechtlichen Genehmigung bedür-
fen, können nur gefördert werden, wenn sie baupla-
nungs- und bauordnungsrechtlich genehmigungsfähig 
sind .

5. Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5.1. Zuwendungsart: Projektförderung

5.2. Finanzierungsart: Anteilfinanzierung

5.3. Form der Zuwendung: Zuschuss / Zuweisung

5.4. Bemessungsgrundlage:

5.4.1 Die Höhe der Zuwendung beträgt bis zu 90% der zuwen-
dungsfähigen Gesamtausgaben. Der örtliche Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe kann niedrigere Obergrenzen 
festlegen. Soll bei der Festlegung der Obergrenzen zwi-
schen verschiedenen Trägern oder Trägergruppen diffe-
renziert werden, sind die Kriterien aus § 74 Abs. 3 bis 
5 SGB VIII sinngemäß anzuwenden. Als zuwendungsfä-
hige Gesamtausgaben gelten alle zur Durchführung der 
geförderten Maßnahme notwendigen und angemessenen 
Ausgaben . 

 Der erforderliche Eigenanteil in Höhe von mindestens 
10% kann vom örtlichen Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe, von den Ämtern oder Gemeinden, von den Trägern 
der Kindertagesbetreuung, den Kindertagespflegeperso-
nen oder ihren Anstellungsträgern getragen werden.

5.4.2 Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben ergeben sich, 
soweit keine Kostenrichtwerte festgelegt worden sind, 
aus den in den Planungsunterlagen tatsächlich nachge-
wiesenen und – soweit erforderlich - baufachlich an-
erkannten Ausgaben für die einzelnen förderfähigen 
Kostengruppen. Als Bemessungsgrundlage für die Er-
mittlung der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben sind 

die Kostengruppen der DIN 276 zugrunde zu legen. Die 
Kostengruppen 100 (Grundstückskosten) und 220 (öf-
fentliche Erschließung) sind nicht zuwendungsfähig.

5.4.3 Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden 
Einnahmen (insbesondere Zuwendungen, Leistungen 
Dritter, Erträge aus der zinsbringenden Geldanlage) und 
der Eigenanteil des Zuwendungsempfängers sind als De-
ckungsmittel für alle mit dem Zuwendungszweck zusam-
menhängenden Ausgaben einzusetzen.

5.4.4 Eine Förderung nach dieser Richtlinie ist ausgeschlossen 
für geförderte Plätze, die aus Mitteln der Strukturfonds 
der Europäischen Union, durch bisherige Investitions-
programme des Bundes und des Landes mit demselben 
Zuwendungszweck gefördert wurden bzw. werden. Das-
selbe gilt für Investitionen, die nach anderen Gesetzen 
und Verwaltungsvereinbarungen im Wege der Anteilsfi-
nanzierung nach Artikel 104b des Grundgesetzes durch 
den Bund gefördert werden.

5.4.5 Die Zuwendung soll ohne wichtigen Grund eine Baga-
tellgrenze von 30.000 EUR nicht unterschreiten. Die 
Zuwendung für Förderungen von Kindertagespflege soll 
ohne wichtigen Grund die Bagatellgrenze von 5.000 
EUR nicht unterschreiten. Für die Einhaltung und Prü-
fung der Zuwendungsbestimmungen gegenüber der Be-
willigungsbehörde zum Zeitpunkt der Antragstellung, 
Auszahlung und Verwendungsnachweislegung ist der 
Zwischenempfänger verantwortlich.

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1 Im Zuwendungsbescheid ist die Dauer der Zweckbin-
dung wie folgt festzusetzen:

 Alle mit Hilfe der Zuwendung beschafften oder herge-
stellten unbeweglichen Gegenstände sind 10 Jahre, bei 
Zuwendungen ab 250.000 EUR 15 Jahre für den Zuwen-
dungszweck gebunden. Alle beweglichen Gegenstände 
mit einem Beschaffungswert von über 410 EUR sind  
5 Jahre für den Zuwendungszweck gebunden. Die Ver-
wendung der Gegenstände innerhalb der vorgenannten 
Zeiträume für andere Zwecke bedarf der vorherigen Zu-
stimmung der Bewilligungsbehörde. Nach Ablauf der 
Fristen kann über die Gegenstände frei verfügt werden.

6.2 Ist der Antragsteller ein freier Träger und Grundstücks-
eigentümer oder Erbbauberechtigter, so ist er verpflich-
tet, bei einer Zuwendung von mehr als 30.000 EUR 
zur Sicherung etwaiger Rückforderungsansprüche eine 
dingliche Sicherung durch die Eintragung einer Grund-
schuld in Zuwendungshöhe an rangbereitester Stelle im 
Grundbuch oder Erbbaugrundbuch nachzuweisen. An-
stelle einer dinglichen Sicherung kann er eine für die 
Zeit der Zweckbindung bestehende selbstschuldnerische 
Bürgschaft einer deutschen Bank in Zuwendungshöhe 
beibringen . 

 Ist der freie Träger nicht Grundstückeigentümer oder 
Erbbauberechtigter, so hat die dingliche Sicherung durch 
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Betreuung von Kindern zuständigen obersten Landes-
behörde an die untere Bauaufsichtsbehörde gemäß § 69 
Abs . 4 BbgBO beizufügen, aus der hervor geht, ob mit 
der geplanten Maßnahme ggf. bestehende Auflagen der 
Betriebserlaubnis beseitigt werden können, in jedem Fall 
aber, ob die Betriebserlaubnis hierdurch beeinträchtigt 
wird. Ist mit Antragstellung die Stellungnahme gemäß § 
69 Abs. 4 BbgBO nicht beigefügt, so ist diese der ILB 
spätestens bis zur ersten Mittelauszahlung nachzurei-
chen . 

7.1.3 Die Mittel stehen den örtlichen Trägern der öffentlichen 
Jugendhilfe bis zum 31. März 2018 (Eingang des letzten 
Antrags bei der ILB) in der Höhe zur Verfügung, die in 
der Anlage dargestellt ist (Orientierungsrahmen Bund). 
Schöpft ein örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
diese Mittel nicht durch Anträge aus, die er mit seinem 
positiven Votum bis zum 31. März 2018 an die ILB über-
sandt hat, so entscheidet die für die Betreuung von Kin-
dern zuständige oberste Landesbehörde über die Vergabe 
der Restmittel nach pflichtgemäßem Ermessen. Dabei ist 
zu beachten, dass die letzten Bewilligungen spätestens 
bis zum 31. Dezember 2019 erfolgt sein müssen. Für den 
Fall, dass das Land Brandenburg an der Umverteilung 
nicht genutzter Länderkontingente partizipiert, können 
Bewilligungen bis zum 30. Juni 2020 erteilt werden. 

7.1.4 Bei Anträgen von Gemeinden und Ämtern wird ab einer 
Zuwendungssumme von 100.000 EUR die baufachliche 
Prüfung durch die zuständige bautechnische Dienststelle 
der Gemeinde vorgenommen. Ab einer Zuwendungs-
summe von 500.000 EUR  veranlasst die Bewilligungs-
behörde die baufachliche Prüfung durch den Branden-
burgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen 
(BLB).

 
 Für den Fall, dass eine bautechnische Dienststelle in Ge-

meinden nicht vorhanden ist bzw. die baufachliche Prü-
fung aus Kapazitätsgründen innerhalb des geforderten 
Zeitrahmens nicht geleistet werden kann, veranlasst die 
Bewilligungsbehörde bei Zuwendungen ab 100.000 EUR 
auf Antrag des Zuwendungsempfängers die baufachliche 
Prüfung durch den BLB. Bei freien sowie gewerblichen 
Trägern erfolgt ab einer Zuwendungssumme von 50.000 
EUR eine baufachliche Prüfung durch den BLB.

7.1.5 Öffentliche Antragsteller haben im Antragsverfahren 
zu bestätigen, dass eine die Maßnahme und ihre Finan-
zierung berücksichtigende rechtskräftige Haushaltssat-
zung vorliegt. Soweit die Haushaltssatzung noch keine 
Rechtskraft erlangt hat, hat der Hauptverwaltungsbe-
amte unter Berücksichtigung der haushaltsrechtlichen 
Vorschriften die Maßnahme zu bestätigen. Freie Träger 
haben im Antragsverfahren zu bestätigen, dass ein von 
ihrem zuständigen Gremium beschlossener oder geneh-
migter Haushalts- bzw. Wirtschaftsplan vorliegt.

7.1.6 Eine zu fördernde Maßnahme darf erst nach Erteilung 
des Bewilligungsbescheides begonnen werden. Einem 

den Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtigten in 
Form einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit und 
einer Grundschuld zu erfolgen, sofern es sich nicht um 
eine Gebietskörperschaft handelt . Alternativ kann der 
Antragsteller eine für die Zeit der Zweckbindung beste-
hende selbstschuldnerische Bürgschaft einer deutschen 
Bank in Zuwendungshöhe beibringen. Darüber hinaus 
ist in diesen Fällen ein Miet-, Pacht- oder sonstiger Nut-
zungsvertrag mindestens über die Dauer der Zweckbin-
dung zwischen freiem Träger und Grundstückseigentü-
mer erforderlich .

6.3 Antragsteller, die nicht Gebietskörperschaft sind, und die 
als Eigentümer oder Erbbauberechtigte einem Träger ei-
ner Kindertageseinrichtung Grundstück und Gebäude zur 
Verfügung stellen, sind verpflichtet, bei einer Zuwendung 
von mehr als 30.000 EUR zur Sicherung etwaiger Rück-
forderungsansprüche eine dingliche Sicherung durch die 
Eintragung einer Grundschuld in Zuwendungshöhe an 
rangbereitester Stelle im Grundbuch oder Erbbaugrund-
buch nachzuweisen. Der Grundstückseigentümer oder 
Erbbauberechtigte hat darüber hinaus die Zweckbestim-
mung durch die Eintragung einer beschränkt persönli-
chen Dienstbarkeit für die Dauer der Zweckbindung zu 
sichern . Alternativ kann der Antragsteller eine für die 
Zeit der Zweckbindung bestehende selbstschuldnerische 
Bürgschaft einer deutschen Bank in Zuwendungshöhe 
beibringen. Ein Miet-, Pacht- oder sonstiger Nutzungs-
vertrag über die Dauer der Zweckbindung ist erforder-
lich .  

7. Verfahren

 Die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) ist 
im Bewilligungsverfahren die Bewilligungsbehörde.  

7.1 Antragsverfahren

7.1.1 Anträge auf Gewährung einer Zuwendung können lau-
fend bei dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe, in dessen Bereich das Investitionsvorhaben durch-
geführt werden soll, eingereicht werden. Die örtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe übersenden der ILB 
laufend die Anträge zusammen mit ihrem begründeten 
Votum. Die Voten sind in einer Liste zusammenzufassen, 
fortzuschreiben (Votenliste) und gemäß Nr. 7.2.1 mit 
dem jeweiligen Antrag an die ILB zu übersenden. Die 
tragenden Gründe für jedes ablehnende Votum sind aus-
zuführen. Antragsschluss (Eingang des letzten votierten 
Antrages bei der ILB) ist der 31. März 2018. Anträge, die 
nach dem 31. März 2018 bei der ILB eingehen, können 
nach Maßgabe besonderer Weisung der für die Betreu-
ung von Kindern zuständigen obersten Landesbehörde 
berücksichtigt werden.

7.1.2 Bei Anträgen auf Zuwendungen für Investitionen in Ein-
richtungen im Sinne des § 45 SGB VIII ist durch den 
Antragsteller dem Antrag die Stellungnahme der für die 
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ten der zu fördernden Kindertagespflegepersonen, der 
Anzahl der zusätzlich zu schaffenden Betreuungsplätze 
sowie den jeweiligen Zuwendungsbeträgen bei der ILB 
ein . 

 Sind die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, 
die Gemeinden oder Ämter Letztempfänger, so geben sie 
in ihrem Antrag die Anzahl der zusätzlich zu schaffenden 
Betreuungsplätze sowie die jeweiligen Zuwendungsbe-
träge an. Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhil-
fe leiten, soweit sie nicht selbst Letztempfänger sind, die 
Förderung als Zwischenempfänger an die Letztempfän-
ger weiter. 

7.2.5 Finanzierungszusicherung

 Die Bewilligungsbehörde kann den Antragstellern vorab 
eine Finanzierungszusicherung gemäß § 1 VwVfG Bbg 
in Verbindung mit § 38 Abs. 1 VwVfG erteilen.

7.3. Anforderungs- und Auszahlungsverfahren

7.3.1 Die Auszahlung der Zuwendung in Form von Zuweisun-
gen/Zuschüssen an den Zuwendungsempfänger erfolgt 
entsprechend der Nr. 1.4 der ANBest-G / Nr. 1.4 AN-
Best-P (VV/VVG zu § 44 LHO). Die Mittelabrufe sind 
mit den entsprechenden Nachweisen der ILB zu überge-
ben . 

7.3.2 Sind im Maßnahmevollzug Minderausgaben eingetre-
ten, verringert sich die Zuwendung dementsprechend. 
Ein letzter Teilbetrag von fünf Prozent der Gesamtzu-
wendung soll erst ausgezahlt werden, wenn der Zuwen-
dungsempfänger den Verwendungsnachweis vollständig 
und prüffähig vorgelegt hat.

7.4 Verwendungsnachweisverfahren

7.4.1 Der Zuwendungsempfänger erbringt gegenüber der ILB 
innerhalb von 6 Monaten nach Abschluss der Maßnah-
me, den Verwendungsnachweis. Dieser hat neben den in 
den ANBest-G Nr. 7 oder ANBest-P Nr. 6 (VV/VVG zu 
§ 44 LHO) geforderten Angaben auch die Namen und 
Anschriften der begünstigten Kindertagespflegepersonen 
und Einrichtungen sowie die Zahl der zusätzlich geschaf-
fenen Plätze und die Zahl der erhaltenen Plätze für die 
Betreuung von Kindern bis zum Schuleintritt zu enthal-
ten .

7.4.2 Jeder Zuwendungsempfänger hat zu bescheinigen, dass 
die gewährten Zuwendungen zweckentsprechend, wirt-
schaftlich und sparsam verwendet wurden.

7.5 Zu beachtende Vorschriften

 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie den Nachweis und die Prüfung der 
Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Auf-
hebung des Zuwendungsbescheides und die Rückforde-

vorzeitigen Maßnahmebeginn kann für Vorhaben zuge-
stimmt werden, die frühestens ab dem 1. Juli 2016 be-
gonnen wurden (siehe Nr. 2.2).

7.1.7 Anträge auf Förderung von Investitionen in Angebote 
der Kindertagespflege sind an die örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe zu richten. Die örtlichen Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe beantragen bei der ILB als 
Zwischen- oder Letztempfänger die notwendigen För-
dermittel. Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe beziehen die Anträge, für die sie als Zwischen- oder 
Letztempfänger auftreten, in ihre Votenlisten gemäß Nr. 
7.2.1 ein. Die Termine gemäß Nr. 7.1.1 und 7.1.3 gelten 
entsprechend .

7.2. Bewilligungsverfahren

7.2.1 Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe votie-
ren nach Anhörung der kreisangehörigen Gemeinden zu 
den zu fördernden Maßnahmen und der Höhe der Förde-
rungen, listen die von ihnen zur Förderung vorgeschla-
genen Maßnahmen mit den jeweiligen Zuwendungsbe-
trägen auf (Votenliste) und leiten die Votenlisten laufend 
mit den Anträgen der ILB zu. Aus den Votenlisten muss 
ersichtlich sein, wie viele Plätze insgesamt gefördert 
werden, wie viele Plätze davon neu geschaffen werden 
und wie viele Plätze als Erhaltungsmaßnahmen gefördert 
werden sollen. Führt ein der Höhe nach vom Antrag ab-
weichendes Votum zu einer Finanzierungslücke, so kann 
der Antrag nur dann an die ILB weitergeleitet werden, 
wenn der Finanzierungsplan einschließlich Nachweis des 
Eigenanteils angepasst worden ist. Kann die geänderte 
Gesamtfinanzierung nicht dargestellt werden, ist die För-
derung des Vorhabens nicht möglich . 

7.2.2 Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben 
bei ihrem Votum vorrangig die Beseitigung von befriste-
ten Ausnahmen hinsichtlich der Mindestspielflächen der 
betreuten Kinder zu berücksichtigen. Weiterhin ist die 
Bedarfsplanung nach § 12 Abs. 3 Satz 2 KitaG zu beach-
ten .  

7.2.3 Die Entscheidungen der Bewilligungsbehörde ergehen 
auf der Grundlage der nach Nr. 7.2.1 und 7.2.2 über-
sandten Votenlisten sowie des VwVfGBbg und der LHO. 
Liegen die Zuwendungsvoraussetzungen nicht vor oder 
stehen nicht ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung, 
erteilt die Bewilligungsbehörde einen ablehnenden Be-
scheid . 

7.2.4 Bei Anträgen auf Förderung von Investitionen in An-
gebote der Kindertagespflege entscheiden die örtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach den von ihnen  
festgelegten Kriterien und bestätigen, dass die Zuwen-
dungsvoraussetzungen nach dieser Richtlinie gegeben 
sind. Eine Weiterleitung der An¬träge der Kindertages-
pflegepersonen an die ILB erfolgt nicht, vielmehr reicht 
der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe, eine 
listenmäßige Aufstellung mit den Namen und Anschrif-
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Anlage

Orientierungsrahmen Bund   
zur Richtlinie zur Umsetzung des Bundesinvestitionsprogramms „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2017-2020 im Land Brandenburg 
(U6-Ausbau-Richtlinie 2017-2020)

Orientierungsrahmen für die Verteilung der Finanzhilfen des Bundes  
auf die kreisfreien Städte und Landkreise
Kinderzahl1) 

0 bis 6,5 Jahre 
Anteil 

(gerundet)
Orientierungsrahmen 2017 bis 2020 

(gerundet)
Brandenburg an der Havel, Stadt  3 807 2,8% 918.452 €
Cottbus, Stadt  5 175 3,9% 1.248.531 €
Frankfurt (Oder), Stadt  2 862 2,1% 690.438 €
Potsdam, Stadt  11 619 8,7% 2.803.373 €
Landkreis Barnim  9 856 7,3% 2.377.987 €
Landkreis Dahme-Spreewald  9 056 6,8% 2.184.959 €
Landkreis Elbe-Elster  4 689 3,5% 1.131.266 €
Landkreis Havelland  8 967 6,7% 2.163.485 €
Landkreis Märkisch-Oderland  10 347 7,7% 2.496.458 €
Landkreis Oberhavel  11 699 8,7% 2.822.797 €
Landkreis Oberspreewald-Lausitz  5 382 4,0% 1.298.477 €
Landkreis Oder-Spree  9 705 7,2% 2.341.553 €
Landkreis Ostprignitz-Ruppin  5 054 3,8% 1.219.456 €
Landkreis Potsdam-Mittelmark  11 958 8,9% 2.885.169 €
Landkreis Prignitz  3 571 2,7% 861.630 €
Landkreis Spree-Neiße  5 482 4,1% 1.322.605 €
Landkreis Teltow-Fläming  9 103 6,8% 2.196.299 €
Landkreis Uckermark  5 820 4,3% 1.404.160 €
Land gesamt  134 145 100,0% 32.367.096 €

Bundesmittel 2017 - 2020 (Verfügungsrahmen Brandenburg) = 32.367.096 €

1) Kinderzahl am 31.12.2015 - vorläufige Zahlen der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011 -

rung der gewährten Zuwendung gilt die VV/VVG zu § 
44 LHO, soweit nicht in dieser Förderrichtlinie Abwei-
chungen zugelassen worden sind. 

8. Geltungsdauer

 Diese Förderrichtlinie tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2017 in Kraft und gilt bis zum 31. Dezember 2020. 

Potsdam, den  4. Juli 2017

Der Minister für Bildung, Jugend und Sport
des Landes Brandenburg

Günter Baaske
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Förderung des selbstständigen Abschnittes auch mög-
lich, wenn allein für diesen Abschnitt die Förderkriterien 
erfüllt sind . 

3. Zuwendungsempfänger

3.1 Anträge können unter den nachfolgend genannten Vor-
aussetzungen gestellt werden von

- den Trägern von Einrichtungen und anderen Angebo-
ten der Kindertagesbetreuung,

- den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe,
- den Gemeinden und Ämtern, soweit sie sich gegen-

über ihrem Landkreis zur Gewährleistung der Kin-
dertagesbetreuung verpflichtet haben,

- den Gemeinden, die einem freien Träger einer Kin-
dertageseinrichtung Grundstück und Gebäude zur 
Verfügung stellen,

- anderen Eigentümern, die einem Träger einer Kin-
dertageseinrichtung Grundstück und Gebäude zur 
Verfügung stellen .

3.2 Antragsberechtigt sind Träger von Einrichtungen und 
Angeboten der Kindertagesbetreuung (Gemeinden, 
Ämter, kreisfreie Städte sowie freie und gewerbliche 
Träger), soweit sie Eigentümer des Grundstücks sind. 
Träger von Einrichtungen und Angeboten, die nicht 
Eigentümer des Grundstücks sind, sind antragsberech-
tigt, wenn sichergestellt ist, dass die in dieser Richtlinie 
festgelegten Zuwendungsvoraussetzungen und Zuwen-
dungsbestimmungen auch vom Eigentümer des Grund-
stücks eingehalten werden. Gemeinden, die einem freien 
Träger einer Kindertageseinrichtung gemäß § 16 Abs. 3 
KitaG Grundstück und Gebäude zur Verfügung stellen, 
sind antragsberechtigt, wenn der Antrag mit dem freien 
Träger abgestimmt ist. Andere Eigentümer, die einem 
Träger einer Kindertagesstätte Grundstück und Gebäu-
de zur Verfügung stellen (vermieten, verpachten), sind 
antragsberechtigt, wenn der Antrag mit dem Träger der 
Kindertagesstätte und der Gemeinde abgestimmt und 
der Betrieb der Kindertageseinrichtung für die Dauer der 
Zweckbindung gesichert ist.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Die geltenden haushaltsrechtlichen Bestimmungen müs-
sen erfüllt sein .

4.2 Investive Maßnahmen können im Rahmen der zuwen-
dungsfähigen Gesamtausgaben nach Nummer 2 dieser 
Richtlinie gefördert werden, wenn sichergestellt ist, dass 
die Investitionen mindestens für die Dauer der Zweck-
bindungsfristen gemäß Nr. 6.1 der Kindertagesbetreuung 
dienen. Ist der Antragsteller nicht Eigentümer des Grund-
stücks, ist darüber hinaus auch die Zusicherung des Ei-
gentümers erforderlich, das Grundstück für die Dauer der 
Zweckbindungsfrist für den Betrieb der Einrichtung zur 
Verfügung zu stellen . 

Richtlinie
des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport 

des Landes Brandenburg

zur Umsetzung des Landesinvestitionsprogramms in die 
Infrastruktur der Kindertagesbetreuung 2018 - 2019

 (LandesKitainvest-Richtlinie 2018-2019) 

Vom   4. Juli 2017
GZ.: 22.4-74210

 

1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1 Das Land Brandenburg gewährt nach Maßgabe dieser 
Richtlinie und der Verwaltungsvorschriften zu § 44 der 
Landeshaushaltsordnung (LHO) zur Umsetzung des 
Landesinvestitionsprogramms in die Infrastruktur der 
Kindertagesbetreuung 2018 – 2019 Zuwendungen zu 
den Kosten für notwendige Investitionen zur qualitativen 
Verbesserung und Sicherung von Betreuungsplätzen für 
Kinder im Krippen-, Kindergarten und Grundschulalter 
in Kindertageseinrichtungen nach § 45 SGB VIII ein-
schließlich flexibler Angebote. Die Zuwendungen des 
Landes werden in Form von Zuweisungen oder Zuschüs-
sen gewährt. 

1.2 Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewährung der Zu-
wendung besteht nicht. Vielmehr entscheidet die Bewilli-
gungsbehörde aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens 
im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel unter Be-
rücksichtigung des als Anlage 1 beigefügten „Orientie-
rungsrahmens Land“. 

2. Gegenstand der Förderung

2.1 Zuwendungen können gewährt werden für Investitionen 
im Rahmen von Modernisierungsmaßnahmen oder auch 
bauliche Anpassungsmaßnahmen wie z.B. schalldämp-
fende Maßnahmen in Gruppenräumen und Modernisie-
rungen von sanitären Einrichtungen, die der qualitativen 
Verbesserung und Sicherung von Plätzen der Kinderta-
gesbetreuung dienen. Die Förderung von Maßnahmen 
für Kinder im Grundschulalter sind angemessen zu be-
rücksichtigen . 

2.2 Gefördert werden Investitionsvorhaben, die der Schaf-
fung, Erhaltung und qualitativer Verbesserung von Be-
treuungsplätzen dienen und noch nicht begonnen oder 
nach einem positiven Votum des örtlichen Trägers der 
öffentlichen Jugendhilfe gemäß 7.2.1 begonnen wurden 
(siehe Nr. 7.1.6). Als Beginn gilt der Abschluss eines der 
Umsetzung des Vorhabens dienenden rechtsverbindli-
chen Leistungs- und Lieferungsvertrages. 

2.3 Die Investitionen sind bis zum 31. Juli 2019 abzuschlie-
ßen. 

2.4 Bei Vorhaben, die in selbstständige Abschnitte eines 
laufenden Vorhabens aufgeteilt werden können, ist eine 
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rung“ 2017 – 2020 (U6 Ausbau-Richtlinie 2017-2020) 
gefördert werden. Dasselbe gilt für Investitionen, die 
nach anderen Gesetzen oder Verwaltungsvereinbarungen 
im Wege der Anteilsfinanzierung nach Artikel 104b des 
Grundgesetzes gefördert werden.

5.4.5 Die Zuwendung soll ohne wichtigen Grund eine Baga-
tellgrenze von 5.000 EUR nicht unterschreiten. 

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1 Im Zuwendungsbescheid ist die Dauer der Zweckbin-
dung wie folgt festzusetzen:

 Alle mit Hilfe der Zuwendung beschafften oder herge-
stellten unbeweglichen Gegen stände sind 10 Jahre, bei 
Zuwendungen ab 250.000 EUR 15 Jahre für den Zuwen-
dungszweck gebunden. Alle beweglichen Gegenstände 
mit einem Beschaffungswert von über 410 EUR sind 5 
Jahre für den Zuwendungszweck gebunden. Die Verwen-
dung der Gegenstände innerhalb der vorgenannten Zeit-
räume für andere Zwecke bedarf der vorherigen Zustim-
mung der Bewilligungsbehörde. Nach Ablauf der Fristen 
kann über die Gegenstände frei verfügt werden.

6.2 Ist der Antragsteller ein freier Träger und Grundstücks-
eigentümer oder Erbbauberechtigter, so ist er verpflich-
tet, bei einer Zuwendung von mehr als 30.000 EUR 
zur Sicherung etwaiger Rückforderungsansprüche eine 
dingliche Sicherung durch die Eintragung einer Grund-
schuld in Zuwendungshöhe an rangbereitester Stelle im 
Grundbuch oder Erbbaugrundbuch nachzuweisen. An-
stelle einer dinglichen Sicherung kann er eine für die 
Zeit der Zweckbindung bestehende selbstschuldnerische 
Bürgschaft einer deutschen Bank in Zuwendungshöhe 
beibringen . 

 Ist der freie Träger nicht Grundstückeigentümer oder 
Erbbauberechtigter, so hat die dingliche Sicherung durch 
den Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtigten in 
Form einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit und 
einer Grundschuld zu erfolgen, sofern es sich nicht um 
eine Gebietskörperschaft handelt . Alternativ kann der 
Antragsteller eine für die Zeit der Zweckbindung beste-
hende selbstschuldnerische Bürgschaft einer deutschen 
Bank in Zuwendungshöhe beibringen. Darüber hinaus 
ist in diesen Fällen ein Miet-, Pacht- oder sonstiger Nut-
zungsvertrag mindestens über die Dauer der Zweckbin-
dung zwischen freiem Träger und Grundstückseigentü-
mer erforderlich .

6.3 Antragsteller, die nicht Gebietskörperschaft sind, und die 
als Eigentümer oder Erbbaube rechtigte einem Träger ei-
ner Kindertageseinrichtung Grundstück und Gebäude zur 
Verfügung stellen, sind verpflichtet, bei einer Zuwendung 
von mehr als 30.000 EUR zur Sicherung etwaiger Rück-
forderungsansprüche eine dingliche Sicherung durch die 
Eintragung einer Grundschuld in Zuwendungshöhe an 
rangbereitester Stelle im Grundbuch oder Erbbaugrund-
buch nachzuweisen. Der Grundstückseigentümer oder 
Erbbaube rechtigte hat darüber hinaus die Zweckbestim-

4.3 Vorhaben, die der baurechtlichen Genehmigung bedür-
fen, können nur gefördert werden, wenn sie baupla-
nungs- und bauordnungsrechtlich genehmigungsfähig 
sind .

5. Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5.1 Zuwendungsart: Projektförderung

5.2 Finanzierungsart: Anteilfinanzierung

5.3 Form der Zuwendung: Zuschuss / Zuweisung

5.4 Bemessungsgrundlage:

5.4.1 Die Höhe der Zuwendung in Form eines Zuschusses/
Zuweisung beträgt bis zu 60% der zuwendungsfähigen 
Gesamtausgaben. Finanzschwache Kommunen gem. § 6 
Abs. 3 KInvFG (siehe Anlage 2) können bis zu 75% der 
zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gefördert bekom-
men. Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhil-
fe kann niedrigere Obergrenzen festlegen . Soll bei der 
Festlegung der Obergrenzen zwischen verschiedenen 
Trägern oder Trägergruppen differenziert werden, sind 
die Kriterien aus § 74 Abs. 3 bis 5 SGB VIII sinngemäß 
anzuwenden. Als zuwendungsfähige Gesamtausgaben 
gelten alle zur Durchführung der geförderten Maßnahme 
notwendigen und angemessenen Ausgaben. 

 Der erforderliche Eigenanteil in Höhe von mindestens 
40% bzw. bei finanzschwachen Gemeinden 25% kann 
vom örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, von 
den Ämtern oder Gemeinden, von den Trägern der Kin-
dertagesbetreuung oder ihren Anstellungsträgern getra-
gen werden.

5.4.2 Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben ergeben sich, 
soweit keine Kostenrichtwerte festgelegt worden sind, 
aus den in den Planungsunterlagen tatsächlich nachge-
wiesenen und – soweit erforderlich - baufachlich an-
erkannten Ausgaben für die einzelnen förderfähigen 
Kostengruppen. Als Bemessungsgrundlage für die Er-
mittlung der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben sind 
die Kostengruppen der DIN 276 zugrunde zu legen. Die 
Kostengruppen 100 (Grundstückskosten) und 220 (öf-
fentliche Erschließung) sind nicht zuwendungsfähig.

5.4.3 Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden 
Einnahmen (insbesondere Zuwendungen, Leistungen 
Dritter, Erträge aus der zinsbringenden Geldanlage) und 
der Eigenanteil des Zuwendungsempfängers sind als De-
ckungsmittel für alle mit dem Zuwendungszweck zusam-
menhängenden Ausgaben einzusetzen.

5.4.4 Eine Förderung nach dieser Richtlinie ist ausgeschlossen 
für geförderte Plätze durch Vorhaben, die aus Mitteln der 
Strukturfonds der Europäischen Union oder im Rahmen 
der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur 
Förderung von Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung 
des Investitionsprogramms „Kinderbetreuungsfinanzie-
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der Gemeinde vorgenommen. Ab einer Zuwendungs-
summe von 500.000 EUR  veranlasst die Bewilligungs-
behörde die baufachliche Prüfung durch den Branden-
burgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen 
(BLB).

 
 Für den Fall, dass eine bautechnische Dienststelle in Ge-

meinden nicht vorhanden ist bzw. die baufachliche Prü-
fung aus Kapazitätsgründen innerhalb des geforderten 
Zeitrahmens nicht geleistet werden kann, veranlasst die 
Bewilligungsbehörde bei Zuwendungen ab 100.000 EUR 
auf Antrag des Zuwendungsempfängers die baufachliche 
Prüfung durch den BLB. Bei freien sowie gewerblichen 
Trägern erfolgt ab einer Zuwendungssumme von 50.000 
EUR eine baufachliche Prüfung durch den BLB.

7.1.5 Öffentliche Antragsteller haben im Antragsverfahren 
zu bestätigen, dass eine die Maßnahme und ihre Finan-
zierung berücksichtigende rechtskräftige Haushaltssat-
zung vorliegt. Soweit die Haushaltssatzung noch keine 
Rechtskraft erlangt hat, hat der Hauptverwaltungsbe-
amte unter Berücksichtigung der haushaltsrechtlichen 
Vorschriften die Maßnahme zu bestätigen. Freie Träger 
haben im Antragsverfahren zu bestätigen, dass ein von 
ihrem zuständigen Gremium beschlossener oder geneh-
migter Haushalts- bzw. Wirtschaftsplan vorliegt.

7.1.6 Eine zu fördernde Maßnahme darf erst nach Erteilung 
des Bewilligungsbescheides begonnen werden. Einem 
vorzeitigen Maßnahmebeginn kann für Vorhaben zuge-
stimmt werden, die nach einem positiven Votum (gemäß 
7.2.1) begonnen wurden (siehe auch Nr. 2.2).

7.2 Bewilligungsverfahren

7.2.1 Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe votie-
ren nach Anhörung der kreisangehörigen Gemeinden zu 
den zu fördernden Maßnahmen und der Höhe der Förde-
rungen, listen die von ihnen zur Förderung vorgeschlage-
nen Maßnahmen mit den jeweiligen Zuwendungsbeträ-
gen auf (Votenliste) und leiten die Votenlisten laufend mit 
den Anträgen der ILB zu. Führt ein der Höhe nach vom 
Antrag abweichendes Votum zu einer Finanzierungslü-
cke, so kann der Antrag nur dann an die ILB weiterge-
leitet werden, wenn der Finanzierungsplan einschließlich 
Nachweis des Eigenanteils angepasst worden ist. Kann 
die geänderte Gesamtfinanzierung nicht dargestellt wer-
den, ist die Förderung des Vorhabens nicht möglich . 

7.2.2 Die Entscheidungen der Bewilligungsbehörde ergehen 
auf der Grundlage der nach Nr. 7.2.1 übersandten Voten-
listen sowie des VwVfGBbg und der LHO. Liegen die 
Zuwendungsvoraussetzungen nicht vor oder stehen nicht 
ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung, erteilt die 
Bewilligungsbehörde einen ablehnenden Bescheid. 

7.2.3 Finanzierungszusicherung

 Die Bewilligungsbehörde kann den Antragstellern vorab 
eine Finanzierungszusicherung gemäß § 1 VwVfG Bbg 
in Verbindung mit § 38 Abs. 1 VwVfG erteilen.

mung durch die Eintragung einer beschränkt persönli-
chen Dienstbarkeit für die Dauer der Zweckbindung zu 
sichern . Alternativ kann der Antragsteller eine für die 
Zeit der Zweckbindung bestehende selbstschuldnerische 
Bürgschaft einer deutschen Bank in Zuwendungshöhe 
beibringen. Ein Miet-, Pacht- oder sonstiger Nutzungs-
vertrag über die Dauer der Zweckbindung ist erforder-
lich .  

7. Verfahren

 Die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) ist 
im Bewilligungsverfahren die Bewilligungsbehörde.  

7.1 Antragsverfahren

7.1.1 Anträge auf Gewährung einer Zuwendung können lau-
fend bei dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe, in dessen Bereich das Investitionsvorhaben durch-
geführt werden soll, eingereicht werden. Die örtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe übersenden der ILB 
laufend die Anträge zusammen mit ihrem begründeten 
Votum. Die Voten sind in einer Liste zusammenzufas-
sen, fortzuschreiben (Votenliste) und gemäß Nr. 7.2.1 
mit dem jeweiligen Antrag an die ILB zu übersenden. 
Die tragenden Gründe für jedes ablehnende Votum sind 
auszuführen. Antragsschluss (Eingang des letzten votier-
ten Antrages bei der ILB) ist der 01. Dezember 2017. 
Anträge, die nach dem 01. Dezember 2017 bei der ILB 
eingehen, können nach Maßgabe besonderer Weisung 
der für die Betreuung von Kindern zuständigen obersten 
Landesbehörde berücksichtigt werden.

7.1.2 Bei Anträgen auf Zuwendungen für Investitionen in Ein-
richtungen im Sinne des § 45 SGB VIII ist durch den 
Antragsteller dem Antrag die Stellungnahme der für die 
Betreuung von Kindern zuständigen obersten Landes-
behörde an die untere Bauaufsichtsbehörde gemäß § 69 
Abs . 4 BbgBO beizufügen . Ist mit Antragstellung die 
Stellungnahme gemäß § 69 Abs. 4 BbgBO nicht beige-
fügt, so ist diese der ILB spätestens bis zur ersten Mittel-
auszahlung nachzureichen . 

7.1.3 Die Mittel stehen den örtlichen Trägern der öffentlichen 
Jugendhilfe bis zum 01. Dezember 2017 (Eingang des 
letzten Antrags bei der ILB) in der Höhe zur Verfügung, 
die in der Anlage 1 dargestellt ist (Orientierungsrahmen 
Land). Schöpft ein örtlicher Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe diese Mittel nicht durch Anträge aus, die er 
mit seinem positiven Votum bis zum 01. Dezember 2017 
an die ILB übersandt hat, so entscheidet die für die Be-
treuung von Kindern zuständige oberste Landesbehörde 
über die Vergabe der Restmittel nach pflichtgemäßem 
Ermessen. Dabei ist zu beachten, dass die letzten Bewil-
ligungen spätestens bis zum 31. März 2019 erfolgt sein 
müssen .  

7.1.4 Bei An trägen von Gemeinden und Ämtern wird ab einer 
Zuwendungssumme von 100.000 EUR die baufachliche 
Prüfung durch die zuständige bautechnische Dienststelle 
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Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Auf-
hebung des Zuwendungsbescheides und die Rückforde-
rung der gewährten Zuwendung gelten die VV/VVG zu 
§ 44 LHO, soweit nicht in dieser Förderrichtlinie Abwei-
chungen zugelassen worden sind. 

8. Geltungsdauer

 Diese Förderrichtlinie tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2017 
in Kraft und gilt bis zum 31. Dezember 2019. 

Potsdam, den  4. Juli 2017

Der Minister für Bildung, Jugend und Sport
des Landes Brandenburg

Günter Baaske

7.3 Anforderungs- und Auszahlungsverfahren

7.3.1 Die Auszahlung der Zuwendung in Form von Zuwei-
sungen/Zuschüssen an den Zuwendungsempfänger er-
folgt entsprechend der Nr. 1.4 der ANBest-G / Nr. 1.4         
ANBest-P (VV/VVG zu § 44 LHO).  

7.3.2 Sind im Maßnahmevollzug Minderausgaben eingetreten, 
verringert sich die Zuwendung dementsprechend. 

7.4 Verwendungsnachweisverfahren

7.4.1 Der Zuwendungsempfänger erbringt gegenüber der ILB 
innerhalb von 3 Monaten nach Abschluss der Maßnahme 
den Verwendungsnachweis. Dieser hat neben den in den 
ANBest-G Nr. 7 oder ANBest-P Nr. 6 (VV/VVG zu § 
44 LHO) geforderten Angaben auch die Namen und An-
schriften der begünstigten Einrichtung zu enthalten.

7.4.2 Jeder Zuwendungsempfänger hat zu bescheinigen, dass 
die gewährten Zuwendungen zweckentsprechend, wirt-
schaftlich und sparsam verwendet wurden.

7.5 Zu beachtende Vorschriften

 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie den Nachweis und die Prüfung der 
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Anlage 2

Finanzschwache Kommunen gem. § 6 Abs. 3 KInvFG 
(Amtsblatt Nr. 49 vom 9. Dezember 2015, Seite 1302)

a) kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden

Kreisfreie 
Stadt/

Landkreis - 
Kennzeichen

AGS Stadt/Gemeinde

BRB 1205100000 Brandenburg an der Havel 
CB 1205200000 Cottbus 
FF 1205300000 Frankfurt (Oder)

BAR 1206012811 Liepe
LDS 1206100513 Alt Zauche-Wußwerk
LDS 1206109714 Drahnsdorf
LDS 1206116414 Golßen

Anlage 1
Orientierungsrahmen Land
zur Richtlinie zur Umsetzung des Landesinvestitionsprogramms Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2018-2019 
(LandesKitaInvest-Richtlinie 2018-2019)

Orientierungsrahmen für die Verteilung der Landesinvestitionsmittel 
auf die kreisfreien Städte und Landkreise

Kinderzahl1) 
0 bis unter 12 Jahre „

„Anteil 
(gerundet)“

Orientierungsrahmen 2018 bis 2019 
(gerundet)

Brandenburg an der Havel, Stadt  6 649 2,7% 532.954 €
Cottbus, Stadt  9 130 3,7% 731.820 €
Frankfurt (Oder), Stadt  5 334 2,1% 427.549 €

Potsdam, Stadt  20 406 8,2% 1.635.653 €
Landkreis Barnim  18 493 7,4% 1.482.316 €
Landkreis Dahme-Spreewald  16 661 6,7% 1.335.471 €
Landkreis Elbe-Elster  9 105 3,6% 729.816 €
Landkreis Havelland  16 865 6,8% 1.351.823 €
Landkreis Märkisch-Oderland  19 308 7,7% 1.547.642 €
Landkreis Oberhavel  22 035 8,8% 1.766.226 €
Landkreis Oberspreewald-Lausitz  9 875 4,0% 791.536 €
Landkreis Oder-Spree  17 950 7,2% 1.438.791 €
Landkreis Ostprignitz-Ruppin  9 352 3,7% 749.614 €
Landkreis Potsdam-Mittelmark  23 313 9,3% 1.868.665 €
Landkreis Prignitz  6 621 2,7% 530.710 €
Landkreis Spree-Neiße  10 404 4,2% 833.938 €
Landkreis Teltow-Fläming  16 951 6,8% 1.358.716 €
Landkreis Uckermark  11 063 4,4% 886.760 €
Orienierungsrahmen LKs gesamt  249 515 100,0% 20.000.000 €

Gesamtmittel f. Landesinvestitionsprogramm = 20.000.000 €

1) Kinderzahl am 31.12.2015  (vorläufige Zahlen der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011)

Kreisfreie 
Stadt/

Landkreis - 
Kennzeichen

AGS Stadt/Gemeinde

LDS 1206121608 Halbe
LDS 1206121900 Heideblick
LDS 1206124414 Kasel-Golzig
LDS 1206126514 Krausnick-Groß Wasserburg
LDS 1206132000 Luckau
LDS 1206142814 Schlepzig
LDS 1206147114 Steinreich
LDS 1206151014 Unterspreewald
EE 1206202400 Bad Liebenwerda
EE 1206208805 Crinitz
EE 1206212800 Falkenberg/Elster
EE 1206213409 Fichtwald
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Kreisfreie 
Stadt/

Landkreis - 
Kennzeichen

AGS Stadt/Gemeinde

LOS 1206713700 Friedland
LOS 1206714400 Fürstenwalde/Spree
LOS 1206748100 Storkow (Mark)
LOS 1206749300 Tauche
OPR 1206818804 Herzberg (Mark)
OPR 1206828004 Lindow (Mark)
OPR 1206832405 Neustadt (Dosse)
PM 1206907604 Brück
PM 1206921604 Golzow
PM 1206940210 Mühlenfließ
PM 1206944810 Niemegk
PM 1206947004 Planebruch
PM 1206963200 Treuenbrietzen
PR 1207006005 Cumlosen
PR 1207012500 Groß Pankow (Prignitz)
PR 1207024605 Lenzerwische
PR 1207028006 Meyenburg
PR 1207030200 Plattenburg
PR 1207042400 Wittenberge

SPN 1207104402 Döbern
SPN 1207105700 Drebkau
SPN 1207107402 Felixsee
SPN 1207107600 Forst (Lausitz)
SPN 1207115302 Groß Schacksdorf-Simmers-

dorf
SPN 1207116000 Guben
SPN 1207116401 Guhrow
SPN 1207117607 Heinersbrück
SPN 1207118902 Jämlitz-Klein Düben
SPN 1207130100 Neuhausen/Spree
SPN 1207137200 Spremberg
SPN 1207139202 Tschernitz
SPN 1207140800 Welzow
SPN 1207141402 Wiesengrund
TF 1207205304 Dahme/Mark
TF 1207216900 Jüterbog
TF 1207229700 Niedergörsdorf
TF 1207231200 Nuthe-Urstromtal
TF 1207242600 Trebbin
UM 1207303210 Berkholz-Meyenburg
UM 1207306900 Boitzenburger Land
UM 1207309704 Casekow
UM 1207318904 Gartz (Oder)

Kreisfreie 
Stadt/

Landkreis - 
Kennzeichen

AGS Stadt/Gemeinde

EE 1206217707 Gorden-Staupitz
EE 1206222400 Herzberg (Elster)
EE 1206223709 Hohenbucko
EE 1206224007 Hohenleipisch
EE 1206228209 Kremitzaue
EE 1206228909 Lebusa
EE 1206229305 Lichterfeld-Schacksdorf
EE 1206237207 Plessa
EE 1206241000 Röderland
EE 1206241702 Rückersdorf
EE 1206242505 Sallgast
EE 1206244509 Schlieben
EE 1206246100 Schönewalde
EE 1206246407 Schraden
EE 1206246900 Sonnewalde
EE 1206249202 Tröbitz
EE 1206250000 Uebigau-Wahrenbrück

HVL 1206318606 Märkisch Luch
HVL 1206321206 Nennhausen
HVL 1206325200 Rathenow
MOL 1206400904 Alt Tucheband
MOL 1206408408 Buckow (Märkische Schweiz)
MOL 1206412503 Falkenberg
MOL 1206412812 Falkenhagen (Mark)
MOL 1206413012 Fichtenhöhe
MOL 1206417204 Golzow
MOL 1206420503 Heckelberg-Brunow
MOL 1206426604 Küstriner Vorland
MOL 1206426806 Lebus
MOL 1206427400 Letschin
MOL 1206428812 Lietzen
MOL 1206429012 Lindendorf
MOL 1206430310 Märkische Höhe
MOL 1206434914 Neulewin
MOL 1206437114 Oderaue
MOL 1206439314 Prötzel
MOL 1206448212 Vierlinden
MOL 1206448408 Waldsieversdorf
MOL 1206453804 Zechin
OSL 1206600801 Altdöbern
OSL 1206628500 Schipkau
LOS 1206702407 Bad Saarow
LOS 1206712000 Eisenhüttenstadt
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Kreisfreie 
Stadt/

Landkreis - 
Kennzeichen

AGS Stadt/Gemeinde

UM 1207326106 Grünow
UM 1207330904 Hohenselchow-Groß 

Pinnow
UM 1207338400 Lychen
UM 1207338610 Mark Landin
UM 1207344010 Pinnow
UM 1207345806 Randowtal
UM 1207350510 Schöneberg
UM 1207357806 Uckerfelde
UM 1207360310 Passow
UM 1207364506 Zichow

Finanzschwache Kommunen gem. § 6 Abs. 3 KInvFG 
(Amtsblatt Nr. 49 vom 9. Dezember 2015, Seite 1302)

b) Landkreise

Landkreis - 
Kennzeichen

AGS Landkreis

EE 12062000 Landkreis Elbe-Elster
OSL 12066000 Landkreis Oberspreewald-

Lausitz
OPR 12068000 Landkreis Ostprignitz-Ruppin
PR 12070000 Landkreis Prignitz

SPN 12071000 Landkreis Spree-Neiße
TF 12072000 Landkreis Teltow-Fläming
UM 12073000 Landkreis Uckermark
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